
Anlage 7 - Vorderseite 

EHEBUCH 

Behörde Nummer der Eintragung 
 

            

Familienname nach der Eheschließung 
      
Akademischer Grad/Standesbezeichnung 
      
Gemeinsamer Familienname  
      
Vornamen 
      
Familienname vor der Eheschließung 
      
Wohnanschrift 
      

Religionszugehörigkeit 
      
Tag und Ort der Geburt 
      

M
an

n 

Eintragung der Geburt 
      
Familienname nach der Eheschließung 
      
Akademischer Grad/Standesbezeichnung 
      
Gemeinsamer Familienname   
      
Vornamen 
      
Familienname vor der Eheschließung 
      
Wohnanschrift 
      

Religionszugehörigkeit 
      
Tag und Ort der Geburt 
      

Fr
au

 

Eintragung der Geburt 
      
sind zur Eheschließung vor dem unterzeichneten Standesbeamten erschienen. Der 
Standesbeamte hat die Verlobten einzeln und nacheinander gefragt, ob sie die Ehe miteinander 
eingehen wollen, und nach Bejahung der Frage ausgesprochen, dass sie nunmehr rechtmäßig 
verbundene Eheleute sind. 
Tag der Eheschließung 
      

 

Ort der Eheschließung 
      

 Als Zeugen waren anwesend (Familienname/Nachname, Vornamen, Wohnort): 
      

  
 7 
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Anlage 7 - Rückseite 

 
Vermerke 
      
 
 

Sonstige Angaben 
      

 

Ort und Tag der Eintragung (nur, wenn Ort und Tag der Trauung und der Eintragung nicht 
zusammenfallen) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschrift der Ehegatten und der Zeugen (des Dolmetschers) sowie des Standesbeamten 
Staatsangehörigkeit des Mannes 
      

Staatsangehörigkeit der Frau 
      

Eintragung der letzten früheren und der ersten späteren Eheschließung des Mannes 
      
 
 
 
 
Eintragung der letzten früheren und der ersten späteren Eheschließung der Frau 
      
 
 
 
 
Eintragung der der letzten früheren und der ersten späteren eingetragenen Partnerschaft 
des Mannes 
      
 
 
 

H
in

w
ei

se
 

Eintragung der der letzten früheren und der ersten späteren eingetragenen Partnerschaft 
der Frau 
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